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� HHaannnnoovveerr  -- Mieter haben
einen Anspruch darauf,

dass ihre Wohnung frei von Feh-
lern (Mängeln) ist. Was also
muss der Mieter tun, wenn er ei-
nen Mangel in seiner Wohnung
entdeckt? Ausgangspunkt ist die
Definition des Mangelbegriffs:
Mangel bedeutet, dass der Ge-
brauch der Wohnung beein-
trächtigt ist. Der Mieter kann die
Wohnung nicht so nutzen, wie er
es aufgrund von Gesetz und
Mietvertrag erwarten darf.
Weicht der Zustand der Woh-
nung in tatsächlicher Hinsicht
negativ vom vertraglich voraus-
gesetzten Zweck sowie vom ver-
traglich und gesetzlich garan-
tierten Zustand ab, kann der Mie-
ter von einem Mangel ausgehen. 

Welche Rechte haben Mieter
bei Wohnungsmängeln? 
Neben dem Recht zur Minderung
der Miete hat der Mieter weitere
Möglichkeiten, auf einen Mangel
zu reagieren: Er kann einen Teil
der Miete zurückbehalten. Insbe-
sondere aber hat jeder Mieter ei-
nen Anspruch darauf, dass der
Vermieter den Mangel beseitigt.
In Betracht kommen auch Scha-
densersatzansprüche für den
Mieter. In extremen Fällen kön-
nen Mieter das Mietverhältnis
fristlos kündigen. 

Was sind typische Mängel
der Wohnung? 
Sehr bekannt sind die sogenann-
ten Feuchtigkeitsschäden und
der Schimmelpilzbefall in der
Wohnung, die insbesondere in
der kalten Jahreszeit auftreten;
aber auch undichte Dächer und
defekte Fenster spielen in der
Mietrechtsberatung eine wichti-
ge Rolle. 
Fast jeder Mieter hatte schon ein-
mal Probleme mit seiner Hei-
zung: Ein Ausfall dieser bzw. De-
fekte im Zusammenhang mit
dem Beheizen der Wohnung

sind ebenfalls beachtliche Män-
gel, für die ein Mietminderungs-
recht in Betracht kommt.
Die Liste der Mängel ist praktisch
unbegrenzt. Vom verstopften
Abfluss über den Ausfall der
Elektrik bis hin zur Unbenutz-
barkeit von Keller, Garten oder
Garage sind zahlreiche Mängel
im Zusammenhang mit dem
Wohnraummietverhältnis denk-
bar. 
Wichtig für den Begriff des Man-
gels ist weiter, dass er sich nicht
auf Substanzbeeinträchtigun-
gen beschränkt. In vielen Fällen
können Einwirkungen von au-
ßen, wie Staub, Schmutz und
Lärmbelästigungen, ebenfalls
den Mangelbegriff erfüllen. Al-
lerdings ist hier immer der Ein-
zelfall zu betrachten. Manche
Belästigungen muss der Mieter
hinnehmen. Jeder Mieter sollte
daher vor Abschluss des Mietver-
trages darauf achten, ob der
Mietvertrag Vereinbarungen zur
Beschaffenheit der Wohnung
enthält. 

Wie funktioniert eigentlich
eine Mietminderung und was
muss der Mieter beachten? 
Wenn die Wohnung frei von Feh-
lern ist, muss der Mieter logi-
scherweise die volle Miete be-
zahlen. In dem Moment, in dem
Fehler auftreten, darf der Mieter
die Miete kürzen. Es besteht kei-
ne Antragspflicht, die Mietmin-
derung muss also nicht etwa
beim Vermieter beantragt wer-
den. Der Mieter kann einseitig
handeln. Er muss sich lediglich
auf die Mietminderung berufen. 
Die Mangelhaftigkeit der Woh-
nung führt dazu, dass die Miete
automatisch gemindert ist. Aller-
dings ist der Mieter dazu ver-
pflichtet, jeden Mangel der Woh-
nung beim Vermieter anzuzei-
gen. Der Mieter muss den Ver-
mieter also über den Mangel in-
formieren. Solange keine Män-

gelanzeige durch den Mieter er-
folgt, kann er weder die Miete
mindern, noch sonstige Gewähr-
leistungsrechte geltend machen. 
Diesen Umstand sollte jeder Mie-
ter beachten. Es besteht sonst die
Gefahr, dass er sich gegenüber
dem Vermieter schadensersatz-
pflichtig macht. Mietern ist drin-
gend zu empfehlen, die Mängel-
anzeige schriftlich und so präzi-
se wie möglich vorzunehmen.
Auf diese Weise sichert der Mie-
ter seine Rechte und leistet einen
sehr wichtigen Beitrag dazu,
dass Missverständnisse im Hin-
blick auf Art und Umfang des
Mangels gar nicht erst entstehen
können. 
Wichtig ist noch Folgendes:
Mangel bleibt immer Mangel. Die
Entstehung, die Ursache des
Mangels sowie Verschuldensfra-
gen spielen für den Mangelbe-
griff keine Rolle. Es ist auch uner-
heblich, ob der Vermieter dazu
in der Lage ist, den Mangel zu be-
seitigen. Entscheidend ist einzig
und allein, dass die Wohnung
mangelbehaftet ist. Aus diesem
Umstand kann der Mieter sämtli-
che Rechte herleiten. 

Kann die Mietminderung
auch einmal ausgeschlossen
sein? 
Die Mietminderung ist im We-
sentlichen in zwei Fällen ausge-
schlossen: Handelt es sich um ei-
nen unerheblichen Grad der Be-
einträchtigung, sind dem Mieter

seine Rechte verwehrt. Beispiel:
Wegen einer defekten Glühbirne
im Treppenhaus kann die Miete
nicht gemindert werden. 
Wichtiger ist jedoch ein anderer
Fall des Minderungsausschlus-
ses: War dem Mieter bereits von
Anfang an ein Mangel bekannt,
kann er die Miete ebenfalls nicht
mindern. Abzustellen ist hierbei
auf den Abschluss des Mietver-
trages. Wusste der Mieter also
bereits zu diesem Zeitpunkt von
der Fehlerhaftigkeit, so hat er
diesen Fehler praktisch im Vor-
feld akzeptiert. 
Ebenfalls entfällt das Mietmin-
derungsrecht, wenn der Mieter
den Mangel selber hervorgeru-
fen hat. Schließlich entfällt das
Mietminderungsrecht auch
dann, wenn der Mieter die Män-
gelbeseitigungsarbeiten des Ver-
mieters behindert oder er-
schwert. 

Gibt es ein Risiko, wenn der
Mieter die Miete mindert? 
Mieter sollten nie ungeprüft eine
Mietminderung erklären. Be-
rechtigung und Umfang der Min-
derung sollten unbedingt vorher
in einer Rechtsberatung beim
Mieterverein überprüft werden.
Handeln Mieter hier voreilig und
ist die Mietminderung unberech-
tigt, so riskieren sie, dass der Ver-
mieter Gegenansprüche geltend
macht, insbesondere können
Mieter hier die Kündigung durch
den Vermieter riskieren.                 �

DMB Hannover

Themenschwerpunkt: Wohnungsmängel 

Nachrichten aus dem 
DMB Niedersachsen-Bremen

Deutscher Mieterbund Emsland 
Der DMB Emsland weist darauf hin, dass aufgrund des neuen
Mitgliederverwaltungsprogramms (MIA) die Beitragszahlungen
für halb- und vierteljährliche Fälligkeiten nur noch zu folgenden
Terminen durchgeführt werden:
Halbjährlich: im Januar und Juli eines jeden Jahres.
Vierteljährlich: im Januar/April/Juli/Oktober eines jeden Jahres.
Dadurch kann es im Jahr 2020 zu erhöhten Abbuchungen kom-
men. Der Beitrag erhöht sich dadurch jedoch nicht.

Hans Lindemann, 2. Vorsitzender
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Juristen halten im Herbst 2020 
fünf Vorträge zum Mietrecht 

�HHaannnnoovveerr  -- Nach längerer
unfreiwilliger Pause geht es

nun endlich wieder los. Im Sep-
tember/Oktober 2020 referieren
die Volljuristen des DMB Hanno-
ver zu mietrechtlichen Themen. 
�� VVeerraa  DDiillllee eröffnet am DDoonn--
nneerrssttaagg,,  ddeenn  33..  SSeepptteemmbbeerr  22002200,,
die Vortragsreihe der Juristen.
Zwischen 17.00 und 18.15 Uhr in-
formiert sie über „„BBeewwäähhrrtteess  uunndd

NNeeuueess  zzuumm  TThheemmaa  KKüünnddiigguunngg““..
�� SStteepphhaann  LLoohhooffff referiert am
MMiittttwwoocchh,,  ddeenn  1166..  SSeepptteemmbbeerr
22002200,, ebenfalls zwischen 17.00
und 18.15 Uhr zum Thema: „„MMiieett--
eerrhhööhhuunngg““..
�� AAmm  DDiieennssttaagg,,  ddeenn  2222..  SSeepptteemm--
bbeerr  22002200,, trägt SSaabbiinnee  SSttrroommbbuurrgg
zum Thema: „„BBeettrriieebbsskkoosstteenn““
vor. Der Zeitrahmen ist ebenfalls
17.00 bis 18.15 Uhr. 

�� JJüürrggeenn  SSttaarrbbaattttyy referiert am
DDiieennssttaagg,,  ddeenn  2299..  SSeepptteemmbbeerr
22002200,,  zwischen 17.00 und 18.15
Uhr zum Thema: „„AAbbwwiicckklluunngg
ddeess  MMiieettvveerrhhäällttnniisssseess//EEiiggeennttüü--
mmeerrwweecchhsseell““..
�� KKllaauuss  TTööllee rundet die Vor-
tragsreihe ab. Sein Vortrag findet
am DDiieennssttaagg,,  ddeenn  66..  OOkkttoobbeerr
22002200,, zwischen 17.00 und 18.15
Uhr statt. Das ausgewählte The-

ma: „„IInnssttaannddsseettzzuunngg,,  MMooddeerrnnii--
ssiieerruunngg,,  MMooddeerrnniissiieerruunnggssmmiieett--
eerrhhööhhuunngg““..  

Wie gewohnt finden die Vorträge
beim DMB Hannover, Herren-
straße 14, 30159 Hannover, in der
IV. Etage statt. 
Wir weisen vorsorglich darauf
hin, dass die Durchführung der
Vorträge auf der Grundlage der
Corona-Gesetzeslage erfolgt, die
zum Zeitpunkt des jeweiligen
Vortrages besteht. 
Die Vorträge sind für die Mitglie-
der des DMB Hannover kosten-
los. Anmeldungen bitte telefo-
nisch unter 0511/12 10 60.               �

UUnnsseerree  VVoolllljjuurriisstteenn  KKllaauuss  TTööllee  ((ll..))  
uunndd  SSaabbiinnee  SSttrroommbbuurrgg  

UUnnsseerree  VVoolllljjuurriisstteenn  iinnffoorrmmiieerreenn  uummffaasssseenndd  zzuumm  MMiieettrreecchhtt::  
JJüürrggeenn  SSttaarrbbaattttyy  ((ll..))  uunndd  SStteepphhaann  LLoohhooffff  

� GGööttttiinnggeenn  -- Mitten in der
Corona-Krise hatte die Ad-

ler Real Estate Modernisierungs-
maßnahmen in einem Göttinger
Stadtteil angekündigt. Der Mie-
terverein Göttingen protestierte
dagegen. Die MieterZeitung (Ju-
niausgabe) berichtete über das
Geschehen. Nun ist Adler in ei-
nem ersten Schritt infolge der
Proteste in die Schranken gewie-
sen worden. Der Mieterverein
Göttingen bleibt in dieser Sache
weiter am Ball.
Die Adler Real Estate hatte die
Frist für ihre Mieter in Grone-Süd
zur Zustimmung und Erhebung
von sozialen Härtegründen um
einen Monat bis zum 29. Juni

DMB Mieterverein Göttingen

Adler Real Estate in die Schranken gewiesen 
2020 verlängert. Damit reagierte
die Adler, wie Cornelius Blessin
vom DMB Mieterverein Göttin-
gen berichtet, auf die Kritik an
der Modernisierungsankündi-
gung. Diese Überlegungsfrist, in
der die Mieterinitiative die Mie-
ter informieren wollte, fiel näm-
lich genau in die Zeit der Ein-
schränkungen wegen der Coro-
na-Pandemie. 
Nun hat die Adler eine Informati-
onsveranstaltung angekündigt
und Einzelgespräche angeboten.
Erforderlich ist aber nach Auffas-
sung Blessins eine unabhängige
Information und Beratung. Die
Verlängerung der Frist reiche
möglicherweise nicht aus, um

wieder öffentliche Veranstaltun-
gen durchführen zu können. Die
Frist müsse daher so lange ver-
längert werden, bis die Mieterini-
tiative wieder in Grone-Süd Ver-
anstaltungen durchführen kön-
ne.
Der Mieterverein begrüßt es aus-
drücklich, dass die Adler Real
Estate auf ihre Mieter zugeht und
sich wünscht, dass diese weiter
Mieter in Grone-Süd bleiben. Da-
zu ist es aber erforderlich, dass
sich die Mieter die Mieten noch
leisten können. 
Cornelius Blessin verweist dabei
auf die Städtische Wohnungs-
baugesellschaft Göttingen, die
ähnliche energetische Moderni-

sierungen auf dem Leineberg
durchgeführt hat. Die SWB hat
dabei nur einen Teil der umlage-
fähigen Kosten auf die Mieter
umgelegt, mit der Folge, dass
die Modernisierungsarbeiten im
Einverständnis mit den Mietern
durchgeführt werden konnten.
Die Mieter blieben in ihren Woh-
nungen und die soziale Zusam-
mensetzung des Quartiers konn-
te erhalten werden. 
Die Adler Real Estate sollte daher
ihren Worten Taten folgen lassen
und bei den Mieterhöhungen un-
terhalb des gesetzlich Möglichen
bleiben. Grone-Süd ist nämlich
ein lebenswerter Stadtteil und
sollte erhalten werden.                    �
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DMB Mieterverein Stade

Jahreshauptversammlung
Der Mieterverein Stade und Umgebung lädt seine Mitglieder
herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag,
den 24. September 2020, um 18.00 Uhr, im Inselrestaurant

Stade (Raum: Kate I), Auf der Insel, 21680 Stade.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Geschäftsbericht – Bericht des Vorstandes
3. Verlesung und Erörterung des Protokolls über die 
Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019 (durchgeführt 
am 26. September 2019) und Genehmigung

4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer
8. Mitgliederanfragen
9. Verschiedenes

Der Verein lädt Sie herzlich zu einem kleinen Imbiss ein.

Der Vorstand

DMB Mieterverein Verden

Jahreshauptversammlung
Der DMB Mieterverein Verden und Umgebung lädt seine 

Mitglieder herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am Mitt-
woch, den 28. Oktober 2020, um 18.00 Uhr, in das „Akzent-

Hotel Höltje“, Obere Straße 13, 27283 Verden/Aller.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder und Gäste
2. Ehrungen
3. Referat von Verbandsgeschäftsführer Randolph Fries 
(Hannover) zum Thema: „Wechsel der Wohnung – Ein 
Risiko auf dem heutigen Wohnungsmarkt? – 
Voraussetzungen und Fallstricke“

4. Geschäftsbericht
5. Kassenbericht
6. Bericht des Rechnungsprüfers
7. Entlastung des Vorstandes
8. Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2021
9. Verschiedenes

Anmerkung:
1. Die Tagesordnung kann während der allgemeinen 
Sprechstunden in der Geschäftsstelle eingesehen und 

abgeholt werden. 
2. Anträge zur Jahreshauptversammlung sind mindestens 
sieben Tage vorher schriftlich beim Vorstand einzureichen.
Der Verein lädt Sie zu einem Getränk Ihrer Wahl ein und freut

sich auf Ihren Besuch.

Der Vorstand

DMB Niedersachsen-Bremen, Herrenstraße 14, 30159 Hannover, Tel. 05 11/1 21 06-0. Verantwortlich für den
Inhalt der Seiten 16–18: Randolph Fries, Hannover

Mieterbund Lüneburg

Neue Öffnungszeiten
� Lüneburg -Ab dem 31. August 2020 ist die Geschäftsstelle in
Lüneburg für ihre Mitglieder wie folgt geöffnet: 

Montag: 9.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr 
Dienstag: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch: 9.00 bis 11.30 Uhr 
Donnerstag: 9.00 bis 11.30 Uhr 
Freitag: 9.00 bis 11.30 Uhr 

Bitte beachten: Beratungstermine gibt es nur nach vorheriger
Terminvergabe. 

Deutscher Mieterbund Lüneburg 
Der Vorstand

� Die Rechtsanwältin Aida
Jentzsch aus Ronnenberg

berät die Mitglieder des DMB
Hannover neuerdings von Han-
nover aus und verstärkt damit
das dortige Beraterteam. 
Viele Mitglieder kennen die
in Wolfsburg aufgewachsene
Rechtsanwältin bereits aus den
Beratungen in der ehemaligen
Außenstelle Springe des DMB
Hannover. Nach fünf Jahren
Rechtsberatung in Springe sowie

DMB Hannover

Verstärkung für Hannover 
jahrelanger erfolgreicher On-
line-Rechtsberatung erfolgte
nun der Sprung nach Hannover. 
Nach ihrem Studium in Hannover
und dem juristischen Vorberei-
tungsdienst im Bezirk des Ober-
landesgerichts Celle wurde Aida
Jentzsch als Rechtsanwältin im
Jahr 2012 in Ronnenberg/Empel-
de zugelassen, wo sie seit vielen
Jahren arbeitet und unter ande-
rem häufig mit mietrechtlichen
Fragestellungen zu tun hat.           �

RReecchhttssaannwwäällttiinn  AAiiddaa  JJeennttzzsscchh  vveerrssttäärrkktt  ddaass  
BBeerraatteerrtteeaamm  iinn  HHaannnnoovveerr  


